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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 19 Abs. 3. S. 2-3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

i. V. m. § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 

 
 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Kreis Soest hat der Gemeinde Ense, vertreten durch den Bürgermeister Rainer 
Busemann, Am Spring 4, 59469 Ense gem. §§ 4 und 6 BImSchG eine Genehmigung zur 
Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlage mit Datum vom 24.03.2026 auf dem 
Gebiet der Gemeinde Ense erteilt. 
 
Gem. § 10 Abs. 8 BImSchG und § 21a der 9. BImSchV wird die Entscheidung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Genehmigungsumfang 
Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen mit 
folgenden Anlagen-/Standortdaten:  
 
 

 
 
Nebenbestimmungen 
Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurden der Genehmigung 
Nebenbestimmungen zur Flugsicherung, Brandschutz, Abfallrecht, Immissionsschutz, 
Infrastruktur, Wasserrecht, Natur-, Arten und Landschaftsschutz, Denkmalschutz, 
Bauausführung sowie zum Arbeitsschutz beigefügt.  
 
Auslegung 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt 2 Wochen, vom 
18.04.2026 bis einschließlich 04.05.2026, auf der Internetseite des Kreises Soest aus und 
kann dort eingesehen werden. Abrufbar ist der Genehmigungsbescheid unter folgender 
Adresse: 
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https://www.kreis-soest.de/bauen-kataster/bauen/immissionsschutz/bek/buergerbeteiligung-
immissionsschutz 
 
Auf Verlangen eines Beteiligten kann gem. § 10 Abs. 8 S. 5 BImSchG eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
Nach vorheriger Terminabsprache ist eine Einsichtnahme an folgender Stelle möglich: 

 Kreis Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest, Telefonnummer: 02921/30-3431,  
E-Mail: immissionsschutz@kreis-soest.de  

 
Mit Ende der Auslegefrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung 
erhoben haben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Sie können gegen diesen Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
Sie müssen Ihre Klage 

• innerhalb eines Monats, nach Ablauf der Auslegungsfrist  
• beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 
48143 Münster 

erheben. 
 
Hinweise  
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegen diesen Bescheid nach § 80 
Abs. 5 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung 
gestellt und begründet werden. 
 
 
Soest, den 26.03.2026 
 
Kreis Soest - Der Landrat 
– Bauen und Immissionsschutz – 
Geschäftszeichen: 63.03.0507-63.91.01-20250863 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Brinkwirth 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte  
im Kreis Soest 

 
Bekanntmachung des Grundstücksmarktberichts 2026 

sowie der Boden- und Immobilienrichtwerte bezogen auf 
den Stichtag 01.01.2026 

 
 
 
für die Städte Erwitte, Geseke, Rüthen, Soest, Warstein, Werl und die Gemeinden Anröchte, 

Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr).  

 
Gemäß § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 

3634) hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Soest in Verbindung mit der 

Grundstückswertermittlungsverordnung NRW (GrundWertVO NRW) vom 17. Dezember 2020 

(GV. NRW. S. 1186), der Immobilienrichtwertverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2805) zonale Boden- und Immobilienrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026 ermittelt. 

 

Auskünfte über Richtwerte und weitere Informationen zum Grundstücksmarktbericht sind bei 

der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (E-Mail: gutachterausschuss@kreis-soest.de 

/ Telefon: 02921 / 30 2367) erhältlich. 

 

Die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes sowie der Boden- und 

Immobilienrichtwerte im Bodenrichtwertinformationssystem der Gutachterausschüsse für 

Grundstückswerte NRW (BORIS-NRW) erfolgte im März 2026 unter der Internetadresse: 

http://www.boris.nrw.de/ 

 

Soest, 07. April 2026 

 

gez. Eva Börger 

Vorsitzende des Gutachterausschusses 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
22. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis zur Festlegung von Solarenergiebereichen 
 
hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 9 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) 
 
Bezirksregierung Arnsberg  
 
32.31.01-011 
 
Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 19.03.2026 die Aufstellung der 22. 
Änderung des o. g. Regionalplan-Teilabschnittes gemäß § 19 Abs. 1 LPlG beschlossen. 
 
Gegenstand der geplanten Änderung ist die zeichnerische Festlegung von 
Solarenergiebereichen (SEB) sowie Änderungen der textlichen Festlegungen. Es sind 36 SEB 
in einer Größenordnung von insgesamt 558,6 Hektar vorgesehen. Der Trassenverlauf der 
Bundesautobahn 46 zwischen der Anschlussstelle Bestwig und dem derzeitigen Ausbauende 
der Autobahn in Bestwig-Nuttlar (Übergang in die B 480 Richtung Olsberg) wird in der 
zeichnerischen Festlegung des Regionalplanes als nachrichtliche Übernahme dem Bestand 
angepasst. 
Die geplante 22. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis legt SEB in Anröchte, Arnsberg, Bad Sassendorf, Bestwig, Eslohe, 
Geseke, Hallenberg, Lippetal, Lippstadt, Meschede, Möhnesee, Schmallenberg und Soest 
fest.  
 
Gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 des Raumordnungsgesetzes (ROG) ist bei der 
Änderung von Raumordnungsplänen von der für den Raumordnungsplan zuständigen Stelle 
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen 
des (geänderten) Raumordnungsplans auf 
1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, 
2. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 
zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten sind. 
Die öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den 
Umweltauswirkungen des geänderten Raumordnungsplans berührt werden kann, wurden 
entsprechend § 8 Abs.1 ROG beteiligt. Ihnen wurde im Rahmen des Scopings Gelegenheit 
gegeben, sich zum Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung einschließlich des 
erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts zu äußern. Soweit sich 
aus den Stellungnahmen relevante Vorschläge bezüglich des Umweltberichts oder der 
Umweltprüfung ergaben, wurden diese berücksichtigt. Es erfolgt eine dem Maßstab des 
Regionalplans entsprechende Umweltprüfung. Detaillierte Betrachtungen zur raum- und 
umweltverträglichen Ausgestaltung der Planung bleiben den nachfolgenden konkretisierenden 
Verfahren vorbehalten, da auf der Ebene der Regionalplanung lediglich die Voraussetzungen 
für die fachrechtlichen Verfahren geschaffen werden. 
 
Der Öffentlichkeit sowie den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen (einschließlich 
Personen des Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG) wird hiermit gemäß § 9 Abs. 
2 ROG i. V. m. § 13 LPlG NRW die Gelegenheit gegeben, sich über die Regionalplanäderung 
zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Die Auslegung der Planunterlagen 
(Planentwurf, Entwurf Planbegründung und Umweltbericht) zur 22. Änderung des 
Regionalplanes findet im Zeitraum vom 13.04.2026 bis einschließlich 15.05.2026 statt. 



Seite 6 - Amtsblatt für den Kreis Soest - Nr. 06/2026 – 17.04.2026 

 
 
 
Die Planunterlagen sind im Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“ abrufbar unter 
https://beteiligung.nrw.de/k/1024214.  
Der Link zu den Planunterlagen wird auch auf den Internetseiten des Hochsauerlandkreises 
(www.hochsauerlandkreis.de) und des Kreises Soest (www.kreis-soest.de) veröffentlicht. 
Die Planunterlagen liegen ergänzend während der oben genannten Auslegungsfrist sowohl 
bei der Bezirksregierung Arnsberg als auch beim Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest 
innerhalb der behördlichen Dienststunden in analoger Form aus: 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 32 - Regionalentwicklung 
Seibertzstraße 2, 1. Zwischengeschoss 
59821 Arnsberg 
 
Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 08:30 bis 14:00 Uhr 
 
Auskunft erteilen bei Bedarf Frau Schulte (Telefon 02931/82-2331) oder Herr Tielke 
(Telefon: 02931/82-2312) 
 
Hochsauerlandkreis 
Kreishaus Meschede, Bürgerinfo 
Steinstraße 27 
59872 Meschede 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 15:30 Uhr 
Dienstag von 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag 08.30 bis 13:00 Uhr 
 
Auskunft erteilt bei Bedarf Herr Mönxelhaus (Telefon: 0291/94-1509) 
 
Kreis Soest 
Kreishaus Soest 
Hoher Weg 1-3 
59494 Soest 
 
Montag 8:00 bis 16:00 Uhr, Dienstag 7:00 bis 16:00 Uhr, Mittwoch 8:00 – 16:00 Uhr, 
Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr, Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr 
 
Auskunft erteilt bei Bedarf Herr Schmidt (Telefon: 02921/30-3857) 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist (13.04.2026 bis einschließlich 
15.05.2026) elektronisch, schriftlich oder zur Niederschrift auf folgenden Wegen vorgebracht 
werden: 
-  Beteiligung NRW über den Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1024214  
-  per E-Mail an rplan.aenderung@bra.nrw.de 
-  auf dem Postweg an Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 32 – Regionalentwicklung, 

Seibertzstraße 2, 59821 Arnsberg 
-  durch Einreichen bei oben genannten Auslegungsstellen 
-  mündlich zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Arnsberg, dem 

Hochsauerlandkreis oder dem Kreis Soest unter den oben angegebenen Adressen. 
Hierfür wird ebenfalls um eine Terminvereinbarung unter den oben angegebenen 
Kontaktdaten bei der Bezirksregierung Arnsberg oder den Kreisen gebeten. 
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Stellungnahmen, die schriftlich oder elektronisch (per E-Mail) erfolgen, können nur 
berücksichtigt werden, wenn sie den Vor- und Nachnamen sowie die Anschrift der 
stellungnehmenden Person in lesbarer Form enthalten. Eine Eingangsbestätigung erfolgt 
nicht. Die Verfahrensbeteiligten sollen gemäß § 13 LPlG ihre Stellungnahme über das Portal 
„Beteiligung NRW“ abgeben. In begründeten Einzelfällen kann dies ausnahmsweise schriftlich 
erfolgen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der oben genannten Frist am 15.05.2026 um 24 
Uhr alle Stellungnahmen zum Entwurf der Regionalplanänderung ausgeschlossen sind, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 2 Satz 4 ROG). Hat eine 
Person oder Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in diesem Verfahren zur Änderung des Regionalplans 
Gelegenheit zur Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über einen Rechtsbehelf nach § 7 Abs. 
2 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren zur Änderung des 
Regionalplans nicht oder nach den geltenden Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG). 
Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen (einschließlich der Personen des 
Privatrechts im Sinne § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG) sind bei der Abwägung im Rahmen der 22. 
Änderung des Regionalplans Arnsberg – Räumlicher Teilabschnitt Kreis Soest und 
Hochsauerlandkreis zu berücksichtigen. 
Eine gesonderte Benachrichtigung über die Berücksichtigung der eingegangenen 
Stellungnahmen erfolgt nicht. Informationen zum Verfahrensstand sind jederzeit einsehbar 
unter https://www.bra.nrw.de/-2662.  
 
Der Regionalrat trifft mit dem Feststellungsbeschluss schließlich eine endgültige Abwägung 
über alle Stellungnahmen. Nach der Anzeige bei der Landesplanungsbehörde erfolgt die 
Bekanntmachung, mit der die 22. Änderung des Regionalplanes wirksam wird. 
Die im Zusammenhang mit der Abgabe einer Stellungnahme übermittelten 
personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mailadresse) werden gespeichert und im 
Rahmen der Auswertung der Stellungnahmen verarbeitet. Informationen zur Verarbeitung 
Ihrer Daten finden Sie unter dem folgenden Link: www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz/.  
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Im Auftrag  
gez. Svenja Skowronski 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg 
 
Bekanntmachung der Auslegung der Entwürfe der Änderungsverordnungen zur Änderung 
der ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Festsetzung der folgenden Naturschutzgebiete:  

„Steinbrüche – Auf der Höhe“ auf dem Gebiet der Stadt Geseke 

„Brockbusch“ auf dem Gebiet der Stadt Erwitte 

„Ahse nördlich Lohne“ auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf 

„Drewer Steinbrüche“ auf dem Gebiet der Städte Warstein und Rüthen 

„Wästertal“ auf dem Gebiet der Stadt Warstein 

„Steinbrüche Gröne“ auf dem Gebiet der Stadt Geseke 

„Ochsenholz“ auf dem Gebiet der Stadt Geseke 

„Merpketal“ auf dem Gebiet der Stadt Warstein 

„Sonnenbornbachtal“ auf dem Gebiet der Gemeinde Anröchte 
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sowie der Auslegung des Entwurfs der Änderungsverordnung zur Änderung der 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes im Kreis 
Soest auf dem Gebiet der Städten Erwitte, Geseke, Rüthen, Soest, Warstein und Werl und 
den Gemeinden Anröchte, Bad Sassendorf, Möhnesee und Welver 

Die ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Festsetzung der Naturschutzgebiete 
„Steinbrüche – auf der Höhe“ und „Brockbusch“ enthalten die folgende Formulierung: „Diese 
Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Arnsberg in Kraft und gilt grundsätzlich 20 Jahre. Sobald ein 
Landschaftsplan für dieses Gebiet rechtswirksam wird, tritt sie außer Kraft.“  

Die ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Festsetzung der Naturschutzgebiete „Ahse 
nördlich Lohne“, „Drewer Steinbrüche“, „Wästertal“, „Steinbrüche Gröne“, „Ochsenholz“, 
„Merpketal“ und „Sonnenbornbachtal“ enthalten die folgende Formulierung: „Diese 
Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Arnsberg in Kraft. Sobald ein Landschaftsplan für dieses Gebiet 
rechtswirksam wird, tritt sie außer Kraft. Im Übrigen tritt die Verordnung 20 Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft.“ 

Die ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung der Landschaftsschutzgebiete im 
Kreis Soest enthält die folgende Formulierung: „Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem 
Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg in Kraft. Sobald ein 
Landschaftsplan für einen Teil dieses Gebiets rechtswirksam wird, tritt diese Verordnung für 
den Geltungsbereich des Landschaftsplans außer Kraft. Im Übrigen tritt die Verordnung 20 
Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.“ 

Diese Formulierungen stellen eine bloße Wiedergabe der bisherigen Rechtslage i.S.d. § 32 
Abs. 1 S. 3 OBG dar und formulieren keine eigenständige Außerkrafttretens-Regelung.  

Zur Klarstellung ist allerdings eine Änderung der entsprechenden Verordnungstexte 
erforderlich. 

Die Bezirksregierung Arnsberg beabsichtigt aus diesem Grunde eine Änderung der 
ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Festsetzung der Naturschutzgebiete „Steinbrüche 
– Auf der Höhe“ auf dem Gebiet der Stadt Geseke, „Brockbusch“ auf dem Gebiet der Stadt 
Erwitte, 

„Ahse nördlich Lohne“ auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf, „Drewer Steinbrüche“ 
auf dem Gebiet der Städten Warstein und Rüthen, „Wästertal“ auf dem Gebiet der Stadt 
Warstein, „Steinbrüche Gröne“ auf dem Gebiet der Stadt Geseke, „Ochsenholz“ auf dem 
Gebiet der Stadt Geseke, „Merpketal“ auf dem Gebiet der Stadt Warstein, 
„Sonnenbornbachtal“ auf dem Gebiet der Gemeinde Anröchte sowie des 
Landschaftsschutzgebietes im Kreis Soest auf dem Gebiet der Städten Erwitte, Geseke, 
Rüthen, Soest, Warstein und Werl und den Gemeinden Anröchte, Bad Sassendorf, 
Möhnesee und Welver an den entsprechenden Stellen. Weitergehende inhaltliche 
Änderungen der o.g. Verordnung erfolgen nicht. 

Hiermit wird dieses Vorhaben und gem. § 46 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG 
NRW) die öffentliche Auslegung der Entwürfe zur Einsichtnahme bekannt gemacht. 

Die Unterlagen zu der beabsichtigten Änderungsverordnung liegen in der Zeit vom 
27.04.2026 bis einschließlich 29.05.2026 bei den nachfolgend benannten Gebäuden 
während der unten angegebenen Öffnungszeiten zur allg. Einsichtnahme aus: 



Seite 9 - Amtsblatt für den Kreis Soest - Nr. 06/2026 – 17.04.2026 

 
 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Höhere Naturschutzbehörde 
Hansastr. 19 
59821 Arnsberg 
 
Raumnummer 025 

Mo    
Di      
Mi     
Do     
Fr 

08:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00 
Uhr  
08:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00 
Uhr  
08:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00 
Uhr 
08:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00 
Uhr 
08:30 - 14 Uhr 
 
Vorherige 
Terminvereinbarung unter der 
Telefonnummer 02931/822292 

Kreis Soest 
Untere Naturschutzbehörde 
Hoher Weg 1-3 
59494 Soest 
 
 

Mo 
Di 
Mi 
Do 
Fr 

08:00 - 16:00 Uhr 
07:00 - 16:00 Uhr 
08:00 - 16:00 Uhr 
08:00 - 17:00 Uhr 
08:00 - 12:00 Uhr 
 
Vorherige 
Terminvereinbarung unter der 
Telefonnummer 02921/302240 

 

Eigentümer und sonstige Berechtigte können während der Auslegungszeit, also vom 
27.04.2026 bis zum 29.05.2026, bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Soest 
(Anschrift s.o.) und bei der Bezirksregierung Arnsberg (Anschrift s.o.) Bedenken und 
Anregungen schriftlich, zur Niederschrift oder als einfach elektronische Erklärung an 
bueroleitung51@bra.nrw.de vorbringen. 

Nach Ablauf der Frist eingehende Anregungen und Bedenken können nicht mehr 
berücksichtigt 
werden. Aus der Eingabe muss die vollständige Anschrift zu ersehen sein. Die Anregungen 
und Bedenken können sich nur auf die beabsichtigte Änderung in Form der Streichung der 
(redaktionellen) Hinweise auf die zum Erlasszeitpunkt geltende Rechtslage beziehen. Sie 
sollen näher begründet sein; es soll zumindest das betroffene Gebiet, der 
naturschutzfachliche Belang sowie die Art der Betroffenheit bzw. Beeinträchtigung dargelegt 
sein. Stellungnahmen ohne diesen Mindestgehalt können nicht berücksichtigt werden. 
 
Soweit zu dem Vorhaben Anregungen und Bedenken eingehen, wird die Bezirksregierung 
Arnsberg als Erlassbehörde diese überprüfen und das Ergebnis des Betroffenen mitteilen. 
 
Kosten, die im Rahmen des Anhörungsverfahrens, beispielsweise durch die Einsichtnahme, 
entstehen, können nicht erstattet werden. 
 
Arnsberg, den 09.04.2026 
Im Auftrag 
gez. Schlaberg 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Allgemeine Vorschrift 
gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007  

für den Ausgleich von ungedeckten Kosten im Schüler-  
und Ausbildungsverkehr des Kreises Soest  

vom 27.03.2026 

Der Kreistag des Kreises Soest hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 die folgende Satzung 
beschlossen. Sie beruht auf den in Ziffer 1.1 genannten Vorschriften. 

Präambel 

Der Kreis Soest eine allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erarbeitet. Die allgemeine Vorschrift gibt für die Verkehrsunternehmen 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen im Ausbildungsverkehr vor. 
Für die Anwendung dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wird den 
Verkehrsunternehmen im Gegenzug ein finanzieller Ausgleich nach den Vorgaben dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährt. Durch Anwendung der allgemeinen Vorschrift soll ein 
einheitlicher, transparenter und rechtssicherer Zugang zu den Ausgleichsleistungen für 
antragsberechtigte Verkehrsunternehmen im Gebiet der Kreise und der Stadt gewährleistet 
werden. 

1. Rechtsgrundlagen und Zweck des finanziellen Ausgleichs 

1.1 Rechtsgrundlagen sind Art. 3 Abs. 2 der am 03.12.2009 in Kraft getretenen 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße (VO 1370), § 11a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 07.03.1995 (GV. NW. 1995 S. 196) in 
Verbindung mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, sowie § 5 der 
Kreisordnung (KrO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 646) jeweils in der gegenwärtig 
geltenden Fassung. 

1.2 Zur nachhaltigen Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs im ÖPNV soll 
durch diese allgemeine Vorschrift die zweckgerechte und gleichmäßige Verwendung 
der Pauschalmittel für den Ausbildungsverkehr abgesichert werden.  

Auf Grundlage der im ÖPNVG NRW in seiner jeweils geltenden Fassung 
vorgesehenen Pauschalierung der Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr erfolgt 
nach dieser allgemeinen Vorschrift ein Ausgleich der ungedeckten Kosten der Bus-
Verkehrsunternehmen. Zweck dieser Vorschrift ist es, ein aus der Ermäßigung von 
Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr resultierendes Defizit auszugleichen, welches 
den Bus-Verkehrsunternehmen durch die Anwendung rabattierter Tarife im 
Ausbildungsverkehr als gemeinwirtschaftliche Leistung entsteht. 
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Ausgleichsgrundlagen 

2. Ausgleichsgegenstand 

2.1 Die durch diese allgemeine Vorschrift zu beachtende gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung besteht in der Verpflichtung rabattierte Fahrausweise im 
Ausbildungsverkehr (Höchsttarife im Ausbildungsverkehr) anzubieten und einen 
funktionierenden, qualitativ gesicherten Ausbildungsverkehr zu gewährleisten und 
fortzuentwickeln. Geographischer Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung dieser allgemeinen Vorschrift ist das Gebiet des Kreises Soest. 

2.2 Im Gegenzug zur Anwendung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Form von 
Höchsttarifen im Ausbildungsverkehr erhalten die antragsberechtigten 
Verkehrsunternehmen einen finanziellen Ausgleich. 

2.3 Die Aufgabenträger als zuständige Behörden im Sinne der VO 1370 entscheiden nach 
pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen der Höhe der vom Land Nordrhein-Westfalen an 
den Aufgabenträger geleiteten Mittel über die, an die Verkehrsunternehmen 
weiterzuleitenden Beträge. Die Antragsteller haben keinen Anspruch auf Gewährung 
der Zuwendung, insbesondere besteht kein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf 
vollständige Kompensation der erforderlichen Kosten für den Schüler- und 
Ausbildungsverkehr. 

2.4 Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale 
des Landes sind nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW als Ausgleich zu den Kosten 
einzusetzen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen soweit diese nicht 
durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die Finanzmittel nach Satz 
1 sind hierzu an alle Bus-Verkehrsunternehmen im jeweiligen Gebiet des Aufga-
benträgers weiterzuleiten, die Verkehre nach Satz 1 betreiben. Bis zu 12,5 vom 
Hundert der insgesamt vom Land dem Aufgabenträger zugeteilten Pauschale dürfen 
gemäß § 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW zur Finanzierung von Maßnahmen, die der 
Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im 
Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale 
verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche 
oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische 
Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet 
werden. Die Höhe der maximal als Ausgleichsleistung zur Verfügung gestellten Mittel 
aus der Pauschale, für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG, ergibt sich aus einem Beschluss 
des Aufgabenträgers. 

2.5 Erträge des Ausbildungsverkehrs für die Bemessung der Weiterleitung der Pauschale 
(ex ante) sind entsprechend § 11a Abs. 2 ÖPNVG i.V.m. Anlage 2b zu den VV-ÖPNVG 
NRW 

- alle Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf sämtlicher Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs aufgrund des festgelegten Höchsttarifs, 

- Erträge aus erhöhten Beförderungsentgelten im Ausbildungsverkehr, 

- von den Verkehrsunternehmen vereinnahmte Eigenanteile für Schülertickets gemäß 
§ 97 SchulG NRW. 

Maßgeblich im Sinne dieser allgemeinen Vorschrift sind nicht die kassentechnischen 
Einnahmen, sondern grundsätzlich die aufgrund der Einnahmeaufteilung der 
Verkehrsverbünde den Unternehmen zugeordneten und zustehenden Einnahmen. 
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2.6 Der Personenkreis der Auszubildenden wird in dieser allgemeinen Vorschrift 

entsprechend den Festlegungen des § 1 der Verordnung über den Ausgleich ge-
meinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBefAusglV) definiert. 

2.7 Der von den Aufgabenträgern insgesamt an die Verkehrsunternehmen zugewendete 
Betrag ist der Höhe nach auf die Höhe der Zuwendungen des Landes begrenzt. 

2.8 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides sowie die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 
die VV/VVG zu § 44 LHO – soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist.. 

3. Ausgleichsvoraussetzungen 

3.1 Die Gewährung des Ausgleichs kann nur unter folgenden Voraussetzungen 
vorgenommen werden: 

- das Unternehmen wendet den Ruhr-Lippe-Tarif für den Ausbildungsverkehr im 
Tarifraum Ruhr-Lippe in der jeweils geltenden Fassung oder deren 
Nachfolgeregelungen an oder erkennt diesen als verpflichtend an, 

- die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müssen spätestens ab 
dem 01.08.2012 den Tarif der entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise um 
mindestens 20% unterschreiten. Für die Tarife für Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs legt der Aufgabenträger bestimmte allgemeine 
Zeitfahrausweise des Jedermannverkehrs als Referenztarife fest. Dabei muss auch 
im Hinblick auf einen möglichen Zusatznutzen der verschiedenen Zeitfahrausweise 
eine Vergleichbarkeit gewahrt bleiben. 

3.2 Die Rahmenvorgaben für das ÖPNV-Angebot ergeben sich aus dem jeweils gültigen 
Nahverkehrsplan. Die Einhaltung der Vorgaben des jeweils gültigen Nahverkehrsplans 
ist Grundlage für die Gewährung des Ausgleichs nach dieser allgemeinen Vorschrift. 
Soweit diese Anforderungen nicht erfüllt werden, kann im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit der Ausgleich teilweise oder vollständig versagt werden. Ein 
Ausgleich für bestimmte Standards erfolgt nach dieser allgemeinen Vorschrift nicht. 

3.3 Ausgleichsleistungen werden nur bewilligt, wenn der Ausgleich im Einzelfall 
mindestens 1000,- € je Ausgleichsantrag beträgt. 

3.4 Nachfolgend angeführte Unterlagen sind für eine Bewilligung von Ausgleichsleistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift beim zuständigen Aufgabenträger einzureichen: 

 Antragsformular, 

 Eigenerklärung über die Einhaltung der Voraussetzungen des Nahverkehrsplans im 
Sinne der Ziffer 3.2, 

 Übersicht über die von dem Verkehrsunternehmen gehaltenen 
Linienverkehrsgenehmigungen oder die übertragenen Betriebsführerschaften, 

 Nachweis der Erträge aus dem Ausbildungsverkehr gemäß Ziffer 2.5 im Gebiet des 
Aufgabenträgers für das dem Ausgleichsjahr vorausgehende Jahr, 

 Eigenerklärung, dass bis zum 31.08. des Folgejahres eine Bescheinigung eines 
Wirtschaftsprüfers vorgelegt wird, die die Übereinstimmung mit den 
beihilferechtlichen Voraussetzungen der VO 1370 bescheinigt und eine 
Überkompensation gegebenenfalls ausweist. 

3.5 Die den Aufgabenträgern vom Land zugeteilten Mittel werden den antragsberechtigten 
Verkehrsunternehmen für die Zwecke, unter den Voraussetzungen und nach dem 
Verfahren dieser allgemeinen Vorschrift (insbesondere Ziffer 2.4), die auf Grundlage 
der Vorgaben des ÖPNVG NRW erstellt wurde, weitergeleitet. 
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4. Art, Umfang und Bemessung der prognostizierten Vorauszahlung  

(ex ante) 

4.1 Maßstab für die vorherige Verteilung der Pauschale sind gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW die Erlöse im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Vorjahres der Unternehmen im 
Gebiet des Aufgabenträgers. Der Anteil des Unternehmens an den insgesamt nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW zu verteilenden Mitteln des Aufgabenträgers bemisst sich 
anhand des prozentualen Anteils an den Gesamterlösen im Ausbildungsverkehr, die im 
Zuständigkeitsgebiet des Aufgabenträgers erzielt werden. Dieser Prozentsatz ist mit 
dem Anteil der Ausbildungsverkehrs-Pauschale, die der Aufgabenträger nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW weiterleitet, zu multiplizieren und bildet den ex ante Wert. 
Maßgeblich ist die Einnahmeaufteilung zwischen den Partnerunternehmen im 
Tarifausschuss Ruhr-Lippe im jeweiligen Vorjahr.  

4.2 Die Zuordnung der Erlöse der Unternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger 
tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil 
an den vom Unternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt landesweit erbrachten 
Wagenkilometern (tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige Betriebsleistung) im 
Straßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß 
§§ 42, 43 Nr. 2 PBefG. Sofern zum Vorjahr Leistungsänderungen im 
Ausbildungsverkehr eintreten, die zu einer Veränderung der Erlöse eines oder 
mehrerer Verkehrsunternehmen im Ausbildungsverkehr von +/-10% zum Vorjahr 
führen werden, kann eine Neubestimmung der vorherigen Verteilung der Pauschale 
auf der Grundlage von Einnahmeprognose erfolgen. Leistungsänderungen bestehen 
insbesondere bei erheblichen Zu- oder Abbestellungen und bei Betreiberwechseln auf 
Linien oder Linienbündeln. Die Verkehrsunternehmen haben dem zuständigen 
Aufgabenträger die Veränderung der Erlöse glaubhaft und rechtzeitig vor dem 
folgenden Wirtschaftsjahr darzulegen. Eine Anpassung der vorherigen Verteilung der 
Pauschale während des Wirtschaftsjahres erfolgt nicht. 

4.3 Bei Gemeinschaftslinien erfolgt die Meldung der Betriebsleistungen durch das 
betriebsführende Verkehrsunternehmen. 

Vermeidung einer Überkompensation 

5. Überkompensationskontrolle (ex post) 

5.1 Die von dem Aufgabenträger an das Verkehrsunternehmen gewährten Mittel werden 
auf Basis der Vorgaben der VO 1370 endgültig abgerechnet (ex-post-Abrechnung auf 
Grundlage der konkreten Kosten und Erlöse). 

5.2 Sämtliche erzielten Einnahmen (Fahrkartenerlöse, Werbeeinahmen, erhöhte 
Beförderungsentgelte etc.) stehen den Verkehrsunternehmen zu. Die dem 
Verkehrsunternehmen von dem Aufgabenträger auf Grundlage der Vorauskalkulation 
gewährten Mittel stehen dem Verkehrsunternehmen nur in der nachgewiesenen Höhe 
zu, die für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe „Schüler- und 
Ausbildungsverkehr“ erforderlich ist. Die Verteilung der anteiligen Pauschale an das 
Verkehrsunternehmen darf nicht zu einer Überkompensation im Sinne der Ziffer 2 des 
Anhangs der VO 1370 bei dem Verkehrsunternehmen führen. 

5.3 Für die jährliche ex post Abrechnung sind die beihilferechtlichen Voraussetzungen der 
VO 1370 – insbesondere des Anhangs – durch das Verkehrsunternehmen einzuhalten. 
Für Ausgleichsleistungen gemäß Nr. 2 des Anhangs VO 1370 gilt, dass diese den 
Betrag nicht überschreiten dürfen, der dem finanziellen Nettoeffekt der Summe aller 
(positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen auf die Kosten und Einnahmen des Betreibers eines öffentlichen 
Dienstes entspricht. Der finanzielle Nettoeffekt ergibt sich aus folgender Berechnung: 
Kosten, die in Verbindung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung aus Ziffer 2.1 
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entstehen, abzüglich aller positiven finanziellen Auswirkungen, die innerhalb des 
Netzes entstehen, das im Rahmen der betreffenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen betrieben wird, sowie abzüglich Einnahmen aus Tarifentgelten und 
aller anderen Einnahmen, die in Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen erzielt werden, zuzüglich eines angemessenen Gewinns. Hat die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung Auswirkungen auf etwaige andere 
Beförderungstätigkeiten eines Verkehrsunternehmens, die nicht dieser 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung unterliegen, sind diese (positiven oder negativen) 
finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen, soweit sie quantifizierbar sind. Die 
Verkehrsunternehmen sind weiter verpflichtet, über die Einhaltung der Regeln des 
Anhangs zur VO eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers vorzulegen. Der 
Aufgabenträger wird eine Richtlinie zur Durchführung der ex post-Kontrolle erlassen. 

5.4 Als Durchführungsvorschriften für die Aufteilung der Einnahmen aus dem 
Fahrscheinverkauf gemäß Art. 4 Abs. 2 VO 1370 werden die Regelungen des 
Einnahmeaufteilungsvertrages im Sinne der Anlage zum Kooperationsvertrag VRL/ZRL 
oder dessen Nachfolgeregelung festgelegt. Mit dem Antrag auf die Schlussabrechnung 
(Ziffer 7.5) sind die Erträge mittels Vorlage der Zuscheidungen der betreffenden 
Verkehrsverbünde oder -gemeinschaften nachzuweisen. 

5.5 Berücksichtigungsfähig sind lediglich die Ist-Kosten des Unternehmens, die für die 
Erbringung der fahrplanmäßigen Verkehrsleistung notwendig sind, für die die 
rabattierten Tarife im Ausbildungsverkehr Gültigkeit besitzen. Dies richtet sich nach 
den jeweils geltenden Tarifbestimmungen für den Ruhr-Lippe Tarif. Berücksichtigt 
werden die veröffentlichten fahrplanmäßig erbrachten Betriebsleistungen nach § 42 
und § 43 Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), die im Gebiet des 
Aufgabenträgers erbracht werden; ohne Berücksichtigung alternativer 
Bedienungsformen. Regelmäßige Einsatzfahrten, Verstärkungsfahrten und 
Zusatzangebote im Geltungsbereich der Regelung des § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG 
werden berücksichtigt, wenn sie auch dem Ausbildungsverkehr gemäß Ziffer 1.2 
dienen. Nicht berücksichtigungsfähig sind die Kosten des Verkehrsunternehmens, die 
für Nahverkehrsleistungen entstehen, für die die rabattierten Fahrscheine keine 
Gültigkeit besitzen. Als Erlöse sind Einnahmen aus Tarifentgelten oder alle anderen 
Einnahmen zu berücksichtigen, die im Rahmen der zeitlichen und räumlichen Geltung 
der rabattierten Tarife in Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß 
Ziffer 2.1 und im Bereich der in den drei vorhergehenden Sätzen beschriebenen 
Verkehrsleistungen erzielt werden. Maßgeblich ist die Einnahmeaufteilung zwischen 
den Partnerunternehmen im Tarifausschuss Ruhr-Lippe. Werden Verkehrsleistungen in 
den Gebieten mehrerer Aufgabenträger erfüllt, erfolgt eine Kosten- und 
Erlöszuordnung zum jeweiligen Aufgabenträger. Die Zuordnung erfolgt anhand der 
Wagen-Kilometer (tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige Betriebsleistung), die im 
Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers gefahren werden. 

5.6 Zur Erfüllung der europarechtlichen Transparenzvorgaben ist von dem Unternehmen 
eine Trennungsrechnung auf der Grundlage des internen Rechnungswesens 
vorzuhalten. Dabei soll die Trennungsrechnung den gleichen Zeitraum wie die 
Jahresabschlüsse umfassen. Für alle Unternehmen gelten die Standards zur 
Kontentrennung gemäß Ziffer 5 des Anhangs zur VO 1370. Die Unternehmen, die 
einen Ausgleich für die Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhalten, 
weisen in ihrer Rechnungslegung getrennt aus, welche Kosten ihnen durch die 
Erfüllung der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß Ziffer 2.1 
entstanden sind, welche zusätzlichen Erträge, die nicht schon in den Parametern 
berücksichtigt wurden, sie aufgrund der Erfüllung dieser Verpflichtung erzielt haben 
und welche Ausgleichszahlungen erfolgt sind. In der Trennungsrechnung werden sie 
als Ertrag vereinnahmt. Mittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Vorteile sind vom 
Zuwendungsempfänger in der Trennungsrechnung zu berücksichtigen. Es hat eine 
Trennung zwischen den Erträgen und Einnahmen hinsichtlich derjenigen 
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Verkehrsleistungen zu erfolgen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger erbracht 
werden. Die Schlüsselung hat den Vorgaben der Ziffer 5.5 zu folgen. Kostenpositionen 
(insbesondere Fixkosten), die auch durch andere Tätigkeiten eines 
Verkehrsunternehmen verursacht werden bzw. ihnen zu Gute kommen, sind nur 
anteilig den berücksichtigungsfähigen Kosten zuzuordnen und entsprechend 
geschlüsselt in der Trennungsrechnung aufzuführen. Die Zuordnung dieser Kosten zu 
den berücksichtigungsfähigen Kosten hat durch das Verkehrsunternehmen 
sachgerecht, nach einem unternehmenseinheitlichen Verfahren und objektiv 
nachvollziehbar zu erfolgen. Die Schlüsselungsmethode ist anzugeben und deren 
Grundlagen sind zu belegen. Die Trennungsrechnung ist nach dem Grundsatz der 
Stetigkeit zu führen. 

5.7 Als angemessener Gewinn im Sinne der Ziffer 6 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 wird im Rahmen der Überkompensationsprüfung eine Umsatzrendite in 
Höhe von 6 % festgesetzt. Umsatz in diesem Sinne sind die Erlöse, die ein 
Verkehrsunternehmen im Sinne der Ziffer 5.5 erzielt. Bei wesentlich veränderten 
Rahmenbedingungen, insbesondere bei Änderungen des Zinsniveaus oder der 
Marktgegebenheiten im ÖPNV-Sektor kann eine Anpassung des angemessenen 
Gewinns erfolgen. 

5.8 Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 verlangt ein Anreizsystem zur 
Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des 
Betreibers eines öffentlichen Dienstes, das objektiv nachprüfbar ist, und das zur 
Aufrechterhaltung einer ausreichend hohen Qualität anhält. Kann ein 
Verkehrsunternehmen die Kosten des Vorjahres im Ausgleichsjahr senken oder die 
Erlöse erhöhen, ist eine Steigerung des angemessenen Gewinns möglich. Das 
Verkehrsunternehmen darf im Fall der Unterschreitung des Defizits aus dem Vorjahr 
50% des Differenzbetrages zwischen dem Vorjahresdefizit und dem aktuellen Defizit 
behalten. Zur Berechnung der Unterschreitung des Vorjahresdefizits, sind die Kosten 
und Erlöse auf folgende Weise zu ermitteln: Es werden die Kosten pro Wagenkilometer 
errechnet und mit den Kosten pro Wagenkilometer des Vorjahres verglichen. Die pro-
zentuale Verbesserung der Kosten wird mit den Gesamtkosten des Vorjahres 
multipliziert und bildet die Verbesserung der Kosten. Ebenso wird bei den Erlösen ein 
Vergleich der Erlöse pro Wagenkilometer vorgenommen. Die prozentuale 
Verbesserung der Erlöse wird mit den Gesamterlösen des Vorjahres multipliziert und 
bildet die Verbesserung der Erlöse. Eine Verbesserung der Erlöse wird mit einer 
Verbesserung der Kosten summiert. Eine Verschlechterung in einem der beiden 
Bereiche wird von einer Verbesserung im anderen Bereich abgezogen. Ein auf diese 
Weise errechneter positiver Betrag verbleibt zu 50% als zusätzlicher angemessener 
Gewinn beim Verkehrsunternehmen. Ein angemessener Gewinn von insgesamt 
(inklusive dem angemessenen Gewinn aus Ziffer 5.7) mehr als 9% Umsatzrendite darf 
nicht gewährt werden (Kappungsgrenze). 

5.9 Ergibt sich aus der ex post-Berechnung ein höherer ausgleichsfähiger Betrag als der, 
der über die Vorauszahlung dem Verkehrsunternehmen gewährt wurde, so besteht 
kein Anspruch des Verkehrsunternehmens auf Ausgleich des Differenzbetrages. 

5.10 Soweit das Verkehrsunternehmen Zuwendungen aus einem anderen Rechtsgrund 
erhält (etwa einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag) muss die Finanzierung aus der 
ÖPNV-Pauschale ebenso wie sonstige Ausgleichsleistungen in die 
Überkompensationskontrolle im Sinne der VO 1370 nach Maßgabe des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags als Erlösposten eingerechnet werden. Maßstab der 
Überkompensationskontrolle sind in diesem Fall allein die Vorgaben des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, sofern dieser den Regelungen des Art. 4, 6 i.V.m. dem 
Anhang der VO 1370 entspricht und dessen Regelungsinhalt, ein Ausgleich für 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen oder der betrieblichen 
Erbringung einer Verkehrsleistung ist. Es erfolgt keine gesonderte 
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Überkompensationskontrolle nach dieser allgemeinen Vorschrift. Die Parametrisierung 
der Ausgleichsberechnung nach dieser allgemeinen Vorschrift (Ziffer 4) bleibt 
bestehen. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag ist von dem Verkehrsunternehmen mit 
der Antragsstellung vorzulegen. 

5.11 Hat ein Verkehrsunternehmen aufgrund der Überkompensationskontrolle 
Ausgleichsleistungen zurück zu bezahlen, werden diese Mittel auf die anderen durch 
diese allgemeine Vorschrift begünstigten Verkehrsunternehmen verteilt. Die Verteilung 
erfolgt nach dem Verfahren gemäß Ziffer 4, wobei ein Verkehrsunternehmen lediglich 
einen Betrag in der Höhe erhalten darf, der zu keiner Überkompensation im Sinne der 
Ziffer 5 führt. 

Antragsverfahren 

6. Anmeldung, Antragsverfahren und Antragsprüfung 

6.1 Private und öffentliche Verkehrsunternehmen werden bei der Bewilligung der 
Ausgleichsleistungen gleich behandelt. 

6.2 Eine Zuwendung wird nur auf Antrag auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährt. Die Ausgleichsanträge sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. Darüber 
hinausgehende Nachweispflichten des Antragstellers sind entsprechend dieser 
allgemeinen Vorschrift, den Angaben im Antrag und dem Verwendungsnachweis 
einzuhalten. Die Aufgabenträger bestätigen schriftlich den Eingang von Anträgen. 

6.3 Der Antrag ist vom Verkehrsunternehmen jeweils bis spätestens 31.03. des 
Ausgleichsjahres bei dem Aufgabenträger einzureichen. Änderungen, die für das 
Antragsjahr maßgeblich sind, sind dem Aufgabenträger umgehend mitzuteilen. 

6.4 Über die vorgelegten Anträge wird nur entschieden, wenn die eingereichten 
Antragsunterlagen vollständig vorliegen und die Ausgleichsvoraussetzungen nach 
Ziffern 3.1, 3.3 und 3.4 erfüllt sind. 

6.5 Antragsberechtigt sind öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als 
Konzessionsinhaber nach § 42 PBefG und/oder § 43 Nr. 2 PBefG im Ausgleichsjahr im 
Gebiet der Aufgabenträger gemäß § 1 ÖPNVG NRW öffentlichen Personenverkehr 
betreiben. Wird eine Konzession von mehreren Verkehrsunternehmen betrieben, ist 
nur das Verkehrsunternehmen antragsberechtigt, das die Betriebsführerschaft innehat. 

6.6 Gemäß Ziffer 1.2 der VV zu § 44 LHO dürfen Zuwendungen nur solchen Empfängern 
bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert 
erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß 
nachzuweisen. Auf der Grundlage aller vom Unternehmen vorgelegten Unterlagen ist 
festzustellen, ob die Gesamtfinanzierung durch das Unternehmen nach Maßgabe der 
Ziffer 1.2 VV zu § 44 LHO als gesichert angesehen werden kann. 

7. Auszahlung, Kontrollrechte und Rückzahlungsverpflichtungen 

7.1 Die Bewilligung der beantragten Ausgleichsleistung erfolgt durch einen 
Bewilligungsbescheid, der die Grundlage für die Auszahlung der nach Ziffer 4 ermit-
telten (vorläufigen) Zahlungen darstellt (vorläufige Bewilligung der Ausgleichsmittel). 
70% des nach Ziffer 4 prognostizierten Betrages werden nach der vorläufigen 
Bewilligung zum 15.05., 20% zum 15.10. des jeweiligen Ausgleichsjahres ausbezahlt. 
Ein etwaig verbleibender Ausgleich wird nach der Schlussabrechnung (Ziffer 7.5) in 
Form einer Schlusszahlung ausbezahlt. 

7.2 Der Empfänger hat einen Verwendungsnachweis und einen Nachweis über die 
Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben der VO 1370 zu erbringen. Der 
Verwendungsnachweis ist dem Aufgabenträger bis spätestens zum 31.08. des auf das 
Ausgleichsjahr folgenden Jahres vorzulegen. 

7.3 Bis zum 31.08. des auf das Ausgleichjahr folgenden Jahres hat der Antragsteller zum 
Nachweis der Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben durch Bescheinigung eines 
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Wirtschaftsprüfers nachzuweisen, ob die Ausgleichsleistungen bei der 
Nettoeffektberechnung zu einer Überkompensation im Sinne von Art. 4, 6 sowie des 
Anhangs der VO 1370 führen und die Voraussetzungen des Anhangs der VO 1370 ein-
gehalten worden sind. Hierbei werden dem Aufgabenträger insbesondere die 
tatsächlich erzielten Erlöse und verursachten Kosten, durch einen Wirtschaftsprüfer 
testiert, mitgeteilt. Im Falle einer Überkompensation werden die Ausgleichsleistungen 
(anteilig) zurückgefordert. 

7.4 Haben mehrere Aufgabenträger Mittel über § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW an ein 
Unternehmen weitergeleitet und hat ein Aufgabenträger mehr als 87,5% seiner 
Ausbildungsverkehrspauschale an das betreffende Unternehmen weitergeleitet, so ist 
der über die 87,5% hinausgehende Anteil vorrangig an den/die Aufgabenträger 
zurückzuerstatten, die mehr als 87,5% der Ausbildungspauschale weitergeleitet haben. 
Im Übrigen ist die Überzahlung im Verhältnis der danach verbliebenen Anteile der 
Aufgabenträger an den Pauschalmitteln an die einzelnen Aufgabenträger 
zurückzuerstatten. Nicht verausgabte sowie zurück erhaltene Mittel dürfen vom 
Aufgabenträger nur bis zu sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die 
Mittel zurück erhalten wurden für die Zwecke nach Ziffer 2.4 dieser allgemeinen 
Vorschrift und nach Maßgabe von Ziffer 5.11 weitergeleitet werden. Bis zu diesem Zeit-
punkt nicht verausgabte Mittel werden dem Land zurückerstattet. 

7.5 Der Antrag zur Schlussabrechnung und Schlusszahlung ist bis zum 01.04. des 2. 
Folgejahres zu stellen. Der Aufgabenträger stellt durch einen Bewilligungsbescheid die 
endgültige Ausgleichshöhe, die sich aufgrund der ex post Abrechnung ergibt, fest 
(endgültige Bewilligung der Ausgleichsmittel). Der Aufgabenträger strebt den Erlass 
der endgültigen Bewilligung und der Schlussabrechnung bis 15.05. des 2. Folgejahres 
an. Nach der Antragsstellung auf die Schlussabrechnung sind eintretende 
Veränderungen (etwa im Hinblick auf Änderungen von Zuscheidungsverträgen in 
Verkehrsverbünden) unbeachtlich (Präklusion). Über die Verwendung der 
Schlusszahlung ist der abschließende Verwendungsnachweis zu erbringen. 

7.6 Eine Verzinsung von noch ausstehenden oder auf Grund der Einnahmeprognose an 
das Verkehrsunternehmen überzahlten Beträgen findet bis zum Zeitpunkt der 
Schlussabrechnung nicht statt. Eine Rückzahlung des Überzahlungsbetrages nach der 
Schlussabrechnung ist mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB jährlich zu verzinsen. Für die Verzinsung ist auf den Zeitpunkt der 
Schlussabrechnung abzustellen. Die Verzinsung ist auf den Wert der Überzahlung 
begrenzt. Der Aufgabenträger kann eine Verrechnung von noch nicht beglichenen 
Beträgen mit im Folgejahr ausstehenden Beträgen vornehmen. Eine Verzinsung erfolgt 
auch im Falle einer Verrechnung im Folgejahr. 

7.7 Der Aufgabenträger ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer kann als 
Überprüfung durch die zuständige Behörde angesehen werden. Eine vom 
Wirtschaftsprüfer erstellte Trennungsrechnung ist auf Anforderung des 
Aufgabenträgers bereitzustellen. Der Aufgabenträger hat das Recht, bei Vorliegen 
berechtigter Zweifel, die einem Testat des Wirtschaftsprüfers zugrunde liegenden Bü-
cher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen von den Verkehrsunternehmen 
anzufordern und einzusehen. 

7.8 Die Termine für die förmliche Antragstellung und die Auszahlung der ersten 
Vorauszahlungsrate im Jahr 2026 gemäß Ziffer 7 kann sich wegen des rückwirkenden 
Erlasses der allgemeinen Vorschrift verzögern. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Die im Rahmen des Zuwendungsverfahrens gemachten Angaben sind im Sinne von 
§ 264 Strafgesetzbuch subventionserheblich. Subventionserhebliche Tatsachen, die 
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sich im Laufe der Abwicklung des Vorhabens ändern, sind dem Aufgabenträger 
unverzüglich mitzuteilen. 

8.2 Sollte das ÖPNVG NRW abweichende Regelungen zu dieser allgemeinen Vorschrift 
treffen, die nicht dispositiv sind, gehen diese den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift vor. 

8.3 Die Verwendung der Pauschalen nach § 11a ÖPNVG NRW unterliegt der Prüfung 
durch den Landesrechnungshof. Leiten die Empfänger die Pauschalen an Dritte weiter, 
so kann der Landesrechnungshof auch bei diesen die Verwendung der Mittel prüfen. 

8.4 Die Ausgleichsleistungen dienen dem Zweck der Beförderung im Schüler- und 
Auszubildendenverkehr und unterliegen daher nach der geltenden Besteuerungspraxis 
nicht der Umsatzsteuer. Für den Fall einer zukünftigen Besteuerung dieser 
Ausgleichsleistungen erhöhen sich die Ausgleichsleistungen nicht automatisch. 

8.5 Die Daten des Verkehrsunternehmens werden in den Grenzen der Berichtspflicht des 
Aufgabenträgers gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 1370 veröffentlicht. 

8.6 Diese Satzung wird unabhängig von einem etwaigen Erlass gleichlautender oder 
ähnlicher Satzungen in anderen Landkreisen oder Gemeinden erlassen. Insbesondere 
besteht keine Pflicht zur Aufrechterhaltung der Satzung. 

8.7 Diese allgemeine Vorschrift gem. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 für den Ausgleich 
von ungedeckten Kosten im Schüler- und Ausbildungsverkehr des Kreises Soest vom 
27.03.2026 tritt mit Wirkung zum 18.04.2026 in Kraft.  

Hinweis: 

Die vorstehende allgemeine Vorschrift kann beim Kreis Soest in der Abteilung für Digitales, 
Klimaschutz, Mobilität und Innovation nach vorheriger Anmeldung in Raum 1.065, 
eingesehen werden. Darüber hinaus stehen die vorgenannten Unterlagen auch im 
Internetangebot der Kreisverwaltung Soest (www.kreis-soest.de) zur Ansicht und zum 
Download zur Verfügung. 

Veröffentlicht im Amtsblatt des Kreises Soest vom 17.04.2026. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 26.03.2026 beschlossene „Allgemeine Vorschrift 
gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 für den Ausgleich von ungedeckten Kosten im 
Schüler- und Ausbildungsverkehr“ des Kreises Soest vom 27.03.2026 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung (KrO NRW) für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 646) - in der zurzeit geltenden Fassung - kann gemäß § 5 Abs. 6 S. 1 der KrO NRW 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die „Allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 für den Ausgleich von 
ungedeckten Kosten im Schüler- und Ausbildungsverkehr“ des Kreises Soest vom 
27.03.2026 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Soest vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Soest, den 27.März 2026 

Kreis Soest – Der Landrat 
 
Gez. Heinrich Frieling 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung (Allgemeine Vorschrift) im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 

des Kreises Soest 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 

Präambel 

Auf Veranlassung des Bundes wurde zum 01.05.2023 das digitale, deutschlandweit gültige 
Deutschlandticket für den ÖPNV zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im 
monatlich kündbaren Abonnement eingeführt. In der Sondersitzung der 
Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 18.09.2025 haben sich die Länder darauf verständigt, 
den Preis des Deutschlandtickets ab dem 01.01.2026 auf 63 Euro pro Monat anzuheben. 

Die reguläre VMK am 30.10.2025 hat diesen Beschluss bestätigt und zudem entschieden, 
dass künftige Preisentwicklungen nicht mehr politisch, sondern indexbasiert erfolgen sollen. 
Der Index soll die tatsächlichen Kostenentwicklungen im ÖPNV (z. B. Energiepreise, Löhne, 
Betriebskosten) abbilden. 

Nach der nunmehr erfolgten elften Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) beteiligt 
sich der Bund zur Hälfte an dem für die Finanzierung insgesamt festgesetzten 
Ausgleichsbetrag weiterhin in Höhe von 3 Milliarden Euro p.a. und stellt für das 
Deutschlandticket bis zum Jahr 2030 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. In Nordrhein-
Westfalen beträgt der voraussichtliche Bundesanteil im Jahr 2026 280,80 Mio. €.  

Neben der Änderung des RegG wurden zudem die Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2026 aus Bundes- und Landesmitteln vom Koordinierungsrat 
beschlossen. Eine Umsetzung in Nordrhein-Westfalen als Landesrichtlinie ist mit Runderlass 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr am 20.11.2025 erfolgt. Den 
Aufgabenträgern wird nunmehr eine Pauschale gewährt, die diese interessengerecht und 
diskriminierungsfrei an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten haben. Die Höhe der 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der 
Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Pauschale ist grds. begrenzt und orientiert sich an den Finanzierungsbedarfen der Jahre 2024 
und 2025. 

Der Kreis Soest wird mittels dieser allgemeinen Vorschrift die ihm durch das Land zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 
mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 gewährten Mittel an die Verkehrsunternehmen 
interessengerecht und diskriminierungsfrei ausreichen.  

§1 Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Abs. 1 S. 2 und 3 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Abs. 1 und 3 Gesetz über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) sowie § 5 Abs. 1 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) und Art. 3 Abs. 2 in 
Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Kreis 
Soest die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) 
und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im 
Zusammenhang mit der Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets. 

§ 2 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

(1) Für Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift  
öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV erbringen und die 
Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs anwenden, wird 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift das Deutschlandticket im Sinne des 
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Bestandteil der WestfalenTarif 
Tarifbestimmungen und unter Beachtung der im WestfalenTarif festgelegten 
Zusatzleistungen als gemeinwirtschaftlicher Höchsttarif im Sinne des Art. 3 Abs. 2 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die Tarifanerkennung und -anwendung 
beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket im 
ÖPNV als Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, ohne dass den Fahrgästen hierfür 
zusätzliche Kosten entstehen.  

(2) Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, bei entsprechenden Tarifanträgen der 
WestfalenTarif GmbH mitzuwirken. Sie haben in dem ihnen möglichen, erforderlichen 
und zumutbaren Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des 
Deutschlandtickets mitzuwirken.  

(3) Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das 
gesamte Gebiet, für das der Kreis Soest – unter Berücksichtigung von bestehenden 
Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen 
Behörden – die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den ÖPNV innehat. Erbringt ein 
Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und 
können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen 
Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im 
Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-Kilometer bezogen auf den 
jeweiligen Antragszeitraum den Aufgabenträgern zuzuordnen.  
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§ 3 Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge  

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im ÖPNV auf Grundlage öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), 
gelten die Regelungen dieser öffentlichen Dienstleistungsaufträge einschließlich 
etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen 
dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung und 
Tarifanwendung und die hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen nur insoweit, wie 
der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur 
Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets und die hierfür zu gewährenden 
Ausgleichsleistungen enthält.  

§ 4 Antragsberechtigte 

(1) Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift werden öffentlichen oder 
privaten Verkehrsunternehmen nur gewährt, sofern sie als Genehmigungsinhaber oder 
als Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) oder der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Gebiet des Kreises Soest Beförderungsleistungen 
im allgemeinen ÖPNV gemäß § 8 Abs. 1, 2 des PBefG erbringen.  

(2) Ausgleichsleistungen werden nicht gewährt, wenn das jeweilige Verkehrsunternehmen 
auf anderweitigem Weg (bspw. über öffentliche Dienstleistungsaufträge oder andere 
allgemeine Vorschriften etc.) einen Ausgleich für die Tarifanerkennung und -anwendung 
erhält oder für die jeweiligen Personenverkehrsdienste selbst kein wirtschaftliches Risiko 
trägt (bspw. aufgrund sog. Bruttoverträge). 

§ 5 Voraussetzungen für die Ausgleichsgewährung 

(1) Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets berechtigt und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, 
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen, ggf. diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben und die vertrieblichen 
Ausgabestandards des Deutschlandtickets anzuwenden. 

(2) Die Verkehrsunternehmen haben die erforderlichen Daten für das Monitoring und die 
Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des 
Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der 
Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ 
fristgerecht an die D-TIX GmbH u. Co. KG zu melden. Die Meldung der 
Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des 
Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. 
Tag nach Ende eines Monats.  

§ 6 Ausgleichsleistungen 

(1) Den Verkehrsunternehmen nach § 4 Absatz 1 wird für die Auswirkungen aus der 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung nach § 2 zur Anerkennung und 
Anwendung des Deutschlandtickets auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens 



Seite 22 - Amtsblatt für den Kreis Soest - Nr. 06/2026 – 17.04.2026 

 
 
 

sowie auf seine Kosten ein Ausgleich nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
gewährt.  

(2) Die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt 
unter der Bedingung einer Zuweisung der erforderlichen Finanzmittel durch das Land 
Nordrhein-Westfalen nach den jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW2. Ein darüberhinausgehender Ausgleich durch 
kreiseigene Mittel ist ausgeschlossen. Sollten der Bund und/oder das Land Nordrhein-
Westfalen keine ausreichende Finanzierung nach der jeweils geltenden Richtlinie 
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV NRW zur Finanzierung des 
Deutschlandtickets zur Verfügung stellen, wird der Kreis Soest die diesbezügliche 
Tarifpflicht nach § 2 Abs. 1 aufheben und seine Zustimmung zur Aufhebung der 
Tarifgenehmigung in Bezug auf das Deutschlandtickets erteilen. 

(3) Die Ausgleichsvoraussetzungen, das Ausgleichsverfahren, die Höhe der 
Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen sowie die Nachweis- und 
Mitwirkungspflichten der Verkehrsunternehmen richten sich nach den jeweils geltenden 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW. Für das Jahr 2026 erfolgt die 
Berechnung des Ausgleichs gemäß der Anlage 1. Für die Zuwendung ist ein Antrag auf 
Gewährung zu stellen. Der Kreis Soest wird ein entsprechendes Antragsformular zu 
Verfügung stellen (Anlage 2). Die Modalitäten der Auszahlung werden im 
Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

(4) Der Ausgleichsbetrag wird durch einen Vergleich der Betriebsleistungen im Vorjahr mit 
den zunächst prognostizierten Betriebsleistungen im Ausgleichsjahr je 
Verkehrsunternehmen an den Gesamtbetriebsleistungen verhältnismäßig korrigiert, so 
dass verkehrliche Veränderungen entsprechend berücksichtigt werden. Die 
Verkehrsunternehmen haben insoweit eine Verpflichtung zur Mitteilung der 
prognostizierten Betriebsleistungen. 

(5) Vorbehaltlich anderslautender landesrechtlicher Bestimmungen melden die 
Verkehrsunternehmen dem Aufgabenträger ihre Soll-Betriebsleistungen: 

a.) jeweils zum 31. Dezember für das Folgejahr und  

b.) jeweils zum 31. August des laufenden Betriebsjahres mit konkretisierten Soll-
Betriebsleistungen unter Berücksichtigung der Ist-Betriebsleistungen im 
Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni des laufenden Betriebsjahres. 

Die Betriebsleistungen bedarfsgesteuerter Verkehre sind in der Meldung separat 
auszuweisen. 

 
2 Für das Jahr 2024  sind dies die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Nordrhein-
Westfalen (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024), Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr - VII D 3 – 58.53.08-000006 - vom 30. November 2023“.; 
für das Jahr 2025 sind dies die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 in Nordrhein-Westfalen 
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025), Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr- VII C 3 – 58.53.08-000006 -vom 7. November 2024; 
für das Jahr 2026 sind dies die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Nordrhein-Westfalen 
(Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026) Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr - VII C 3 – 58.53.08-000006 - vom 20. November 2025. 
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Abweichende oder ergänzende Berichtstermine werden frühzeitig vom Aufgabenträger 
benannt. 

(6) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur Förderung des ÖPNV geleistet 
und stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einzelnen 
Beförderungsleistungen, sondern richten sich auf den Ausgleich nicht gedeckter Kosten 
aus der Anwendung des Deutschlandtickets. Förderziel ist die Gewährleistung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV. Die 
Ausgleichsleistungen unterliegen als echte nicht steuerbare Zuschüsse nicht der 
Umsatzsteuer. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. Sind 
von den Verkehrsunternehmen Umsatzsteuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch 
Änderung der rechtlichen Beurteilung z.B. im Rahmen einer steuerlichen 
Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsanspruch der Verkehrsunternehmen nicht. 
Dies gilt ebenso für durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuerlichen 
Nebenleistungen im Sinne des § 3 Absatz 4 Abgabenordnung. Der Kreis Soest wird eine 
nachteilige Änderung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Ausgleichsleistungen 
zum Anlass nehmen, die Angemessenheit der Pflichten der Verkehrsunternehmen zu 
überprüfen.  

§ 7 Überkompensationskontrolle 

(1) Die Höhe der jeweiligen Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe 
aller positiven und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens nicht übersteigen. Unter Beachtung der 
weiteren Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket 
ÖPNV NRW berechnet sich der finanzielle Nettoeffekt aus der Summe der (positiven 
oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-
Tarifs im WestfalenTarif auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten, soweit sie sich durch diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung verändern. 
Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 
Überkompensationskontrolle. 

(2) Zum Nachweis der fehlenden Überkompensation haben die Verkehrsunternehmen dem 
Kreis Soest bis zum 31.12. des Folgejahres eine unternehmensindividuelle 
Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der 
Anerkennung und Anwendung des Tarifs für das Deutschlandticket vorzulegen. Als 
Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation 
auszuweisen. Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung und die Angemessenheit des 
Gewinns muss durch einen Wirtschaftsprüfer bescheinigt werden. Wird aufgrund 
anderer Ausgleichsregelungen (bspw. weitere allgemeine Vorschriften oder öffentliche 
Dienstleistungsaufträge) eine Ergebnisrechnung über die Berechnung des finanziellen 
Nettoeffektes angestellt, kann diese Ergebnisrechnung und die Bescheinigung durch 
einen Wirtschaftsprüfer gemeinsam erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die positiven 
und negativen Auswirkungen aus der Erfüllung der jeweiligen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung getrennt und nachvollziehbar dargestellt werden.  

(3) Im Falle der Überkompensation, hat das Verkehrsunternehmen den 
überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe 
zurückzuzahlen. In der Regel werden die zurückzuzahlenden Beträge nicht verzinst, 
wenn sie in der gesetzten Frist geleistet werden. 
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§ 8 Darlegungs- und Nachweispflichten 

(1) Die Verkehrsunternehmen tragen die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in 
dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die 
Gewährung der Ausgleichsleistungen. Sie sind verpflichtet, sämtliche für die 
Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß zu machen. 

(2) Für die Nachweisführung gelten die Vorgaben der jeweils geltenden Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben 
zur Bestimmung und Ermittlung der ausgleichsfähigen Mindereinnahmen bzw. nicht 
gedeckten Ausgaben sowie die Pflichten zum Nachweis der tatsächlich entstandenen 
Mindereinnahmen, nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen zu beachten und 
einzuhalten. Der Nachweis hat für das Jahr 2024 bis zum 31.01.2026, für das Jahr 2025 
bis zum 31.01.2027 und für das Jahr 2026 31.01.2028 zu erfolgen. 

(3) Dem Nachweis sind für das Jahr 2024 insbesondere Bestätigungen der 
Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien 
Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024 ermittelten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024, eine Bescheinigung einer 
Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers über die tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 sowie die Anzahl der Abonnenten zu den 
jeweils genannten relevanten Stichtagen (30. April 2023 und 31. Januar 2025) 
beizufügen. 

(4) Dem Nachweis für das Jahr 2025 sind insbesondere Bestätigungen der 
Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
Monate Januar bis Dezember 2025 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 
über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2025 beizufügen. Sofern Nachweise 
über den Soll-Fahrgeldeinnahmen zuzurechnende Zahlungsausfälle nach Nummer 
5.4.1.1 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 geführt werden, 
sind diese ebenfalls beizufügen. Soweit ein Einzelnachweis gemäß Nummer 5.4.5 Satz 
6 Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 geführt wird, sind die 
betragsmäßigen Einsparungen von Vertriebsaufwendungen durch einen 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheinigen zu 
lassen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 
2026 beizulegen. 

(5) Dem Nachweis sind für das Jahr 2026 insbesondere Bestätigungen der 
Verbundorganisationen über die fiktive Aufteilung der Einnahmen nach Nummer 5.4.2 
der Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2026 beizufügen.  

(6) Der Kreis Soest kann weitergehende Vorgaben für die Führung des Nachweises machen 
sowie die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies 
insbesondere aufgrund der jeweils geltenden Richtlinien Zuwendungen 
Deutschlandticket ÖPNV NRW oder Rechtsvorschriften sowie weitergehender 
Anforderungen anderer Stellen (bspw. der Bewilligungsbehörde, der EU-Kommission 



Seite 25 - Amtsblatt für den Kreis Soest - Nr. 06/2026 – 17.04.2026 

 
 
 

oder des Landesrechnungshofes) erforderlich ist. Werden die geforderten Unterlagen 
und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das jeweils 
abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete 
Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

§ 9 Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Der Kreis Soest ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten 
Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007. Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 
1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im 
Zusammenhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den 
Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein 
Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit 
nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben 
berufen. 

§ 10 Hinweise 

(1) Der Kreis Soest kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf 
entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren. 
Die zuständige Bezirksregierung, das für Verkehr zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, der 
Bundesrechnungshof und die Europäische Kommission sind berechtigt, Prüfungen 
vorzunehmen und dazu Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch 
Beauftragte prüfen zu lassen. Die Verkehrsunternehmen haben daher alle für den 
Leistungserhalt erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Die für den Antrag maßgeblichen Unterlagen sind ab der Gewährung der 
Zuwendung 10 Jahre aufzubewahren. 

(1) Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 
personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 
beachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die sich aus den Antragsunterlagen und der 
Finanzhilfen ergebenden Daten durch den Kreis Soest verarbeitet werden. 

(2) Die Verkehrsunternehmen werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben 
um subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches 
handelt, und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine 
Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft und ersetzt die 
bisherige „Satzung (Allgemeine Vorschrift) im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/20071 des Kreises Soest vom 07.10.2025 über die 
Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif“ (Amtsblatt für den Kreis Soest vom 
10.10.2025, Nr. 24). 
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(2) Der Kreis Soest kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene 

Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets mit einer angemessenen 
Ankündigungsfrist außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder das 
Land keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr 
sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

 

Soest, 27.03.2026 

Gez. Heinrich Frieling 

Landrat des Kreises Soest 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 19 Abs. 3. S. 2-3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

i. V. m. § 21a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Kreis Soest hat der Firma Planungsbüro Düser GmbH, Hauptstraße 22, 59469 Ense gem. 
§§ 4 und 6 BImSchG die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von einer 
Windenergieanlage mit Datum vom 31.03.2026 auf dem Gebiet der Stadt Soest erteilt. 
 
Das Genehmigungsverfahren wurde im Vereinfachten Genehmigungsverfahren ohne 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 19 BImSchG durchgeführt. 
Auf Antrag des Antragstellers gem. § 21a der 9. BImSchV wird die Entscheidung hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Genehmigungsumfang 
Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlagen mit 
folgenden Anlage-/Standortdaten:  
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Nebenbestimmungen 
Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurden der Genehmigung 
Nebenbestimmungen zum Arbeitsschutz, Bauausführung und zum Brandschutz, 
Immissionsschutz, Wasserrecht, Natur- und Landschaftsschutz, Abfallrecht, Bodenschutz 
sowie zum Denkmalschutz beigefügt.  
 
Auslegung 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt 2 Wochen, vom 
18.04.2026 bis einschließlich 04.05.2026, auf der Internetseite des Kreises Soest aus und 
kann dort eingesehen werden. Abrufbar ist der Genehmigungsbescheid unter folgender 
Adresse: 
 
https://www.kreis-soest.de/bauen-kataster/bauen/immissionsschutz/bek/buergerbeteiligung-
immissionsschutz 
 
Auf Verlangen eines Beteiligten kann gem. § 10 Abs. 8 S. 5 BImSchG eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
Nach vorheriger Terminabsprache ist eine Einsichtnahme an folgender Stelle möglich: 

 Kreis Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest, Telefonnummer: 02921/30-2434, E-Mail: 
immissionsschutz@kreis-soest.de  

 
Mit Ende der Auslegefrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung 
erhoben haben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Sie können gegen diesen Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
Sie müssen Ihre Klage 

• innerhalb eines Monats, nach Ablauf der Auslegungsfrist  
• beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 
48143 Münster 

erheben. 
 
Hinweise  
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegen diesen Bescheid nach § 80 
Abs. 5 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung 
gestellt und begründet werden. 
 
 
Soest, den 14.04.2026 
 
Kreis Soest - Der Landrat 
– Bauen und Immissionsschutz – 
Geschäftszeichen: 63.03.1790-63.91.01-20250845 
 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
Brinkwirth 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung 

nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Ergebnis der Vorprüfung der UVP-Pflicht 
 
Die Berlingsen Wind GbR, Hauptstraße 22 in 59469 Ense, beantragte mit Antrag vom 
16.01.2026 eine Änderungsgenehmigung gem. § 16b Abs. 7, 8 u. 9 BImSchG zur Änderung 
des genehmigten Maschinentyps Enercon E-175 EP5 E1 auf Enercon E-175 EP5 E2 der 
Windenergieanlagen Mo046, Mo047 und Mo048 auf den nachstehend genannten 
Grundstücken im Gemeindegebiet Möhnesee:   
 

 
Die Standorte der Windenergieanlagen bleiben unverändert. 
 
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um Anlagen, die unter Nr. 1.6.2 Verfahrensart 
„V“ des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes – 
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. 
BImSchV) vom 31.05.2017 einzustufen sind. 
 
Da für die bestehenden Genehmigungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
worden ist, besteht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, 
wenn die allgemeine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung zusätzlich erhebliche nachteilige 
oder andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. Für dieses 
Vorhaben wurde daher eine allgemeine Vorprüfung durchgeführt. 
 
Anzumerken ist, dass die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls als sog. Deltaprüfung 
durchgeführt wird, d. h. es werden nur die Anforderungen geprüft, soweit durch die Änderung 
des Anlagentyps, der Standortverschiebung und der Anpassung der Bauflächen im Verhältnis 
zur genehmigten Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG erheblich sein können. Die 
Deltaprüfung wurde schutzgutbezogen bzw. nach den Kriterien der Anlage 3 UVPG 
durchgeführt und berücksichtigt die genehmigten Anlagenstandorte und 
Anlagendimensionierung als sog. „Vorbelastung“.  
 
Die Bewertung wurde anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener und 
fachbehördlicher Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vorgenommen, um die überschlägige Vorausschau und die 
Prüfinhalte (Deltaprüfung) erheblicher negativer Umweltauswirkungen abzuschätzen. 
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Im Ergebnis erfolgt durch die Änderung des Maschinentyps (Generator) keine Änderung der 
Anlagenhöhe, der Nabenhöhe oder des Rotordurchmessers. Lediglich die Kubatur der Gondel 
ändert sich geringfügig. 
 
Umweltverschmutzungen und erhebliche Belästigungen werden nach dem Stand der Technik 
und Fortschreibung des Standes der Technik umgesetzt (Betreiberpflicht). Im Vergleich zur 
genehmigten Anlage ergeben sich hier keine Änderungen. 
Standort- oder Risikofaktoren ändern sich im Vergleich zur genehmigten Anlage nicht.  
 
Im Vergleich zu den genehmigten Windenergieanlagen gibt es keine offensichtlichen 
Anhaltspunkte, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten, Fachbaubegleitung) erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu besorgen sind.  
 
In der überschlägigen Betrachtung ergeben sich somit keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner nochmaligen 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG.  
 
Die gemäß § 5 Abs. 2 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser 
Bekanntmachung. Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar.  
 
 
Soest, den 14.04.2026 
 
Kreis Soest – Der Landrat 
- Bauen und Immissionsschutz – 
Geschäftszeichen:   
63.03.1041-63.91.01-20260071 
 
Im Auftrag 
 
gez. Münstermann 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

gemäß § 19 Abs. 3. S. 2-3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
i. V. m. § 21 a Abs. 1 der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
 
Der Kreis Soest hat der Berlingsen Wind GbR, Hauptstraße 22 in 59469 Ense gem. §§ 6 und 
16b Abs. 7 i.V.m. Abs. 8 und 9 des BImSchG eine Genehmigung zur wesentlichen 
Änderung der genehmigten Windenergieanlagen Mo046, Mo047 und Mo048, Änderung 
des Maschinentyps von Enercon E-175 EP5 E1 auf Enercon E-175 EP5 E2 der 
Windenergieanlagen Mo046, Mo047 und Mo048 mit Datum vom 31.03.2026 erteilt. 
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Gemäß § 19 Abs. 3 S. 2-3 i. V. m. § 10 Abs. 8 S 2-9 BImSchG und § 21 a Abs. 1 der 9. 
BImSchV wird die Entscheidung hiermit auf Antrag des Vorhabenträgers öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
 
Genehmigungsumfang 
 
Die Genehmigung umfasst die Änderung der Windenergieanlagen mit folgenden Anlagen-
/Standortdaten: 
 

 
 
Nebenbestimmungen 
 
Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurde der Genehmigung 
Bedingungen und Auflagen zu Bauausführung, und Immissionsschutz beigefügt. 
 
 
Auslegung 
 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zwei Wochen, 
vom 18.04.2026 bis einschließlich 02.05.2026, auf der Internetseite des Kreises Soest aus und 
kann dort eingesehen werden. Abrufbar ist der Genehmigungsbescheid unter folgender 
Adresse: 
 
https://www.kreis-soest.de/bauen-kataster/bauen/immissionsschutz/bek/buergerbeteiligung-
immissionsschutz  
 
Auf Verlangen eines Beteiligten kann gem. § 10 Abs. 8 S. 5 BImSchG eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden 
 
Ergänzend ist nach vorheriger Terminabsprache eine Einsichtnahme an folgender Stelle 
möglich: 
 

 Kreis Soest, Dienstgebäude Hoher Weg 1-3, 59494 Soest, Herr Münstermann 
Telefonnummer: 02921/30-3822, E-Mail: immissionsschutz@kreis-soest.de 

 
Mit Ende der Auslegefrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung 
erhoben haben, als zugestellt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen diesen Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage  
 
•  innerhalb eines Monats, nach Ablauf der Auslegungsfrist  
•   beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 

48143 Münster  
 
erheben. 
 
Soest, den 14.04.2026 
 
Kreis Soest – Der Landrat 
- Bauen und Immissionsschutz – 
Geschäftszeichen:  63.03.1041-63.91.01-20260071 
    
 
Im Auftrag 
 
gez. Münstermann 
 


